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Neuausgabe des Beiblatts 3 
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R. Thormählen, Großenmeer

Die zur aktualisierten Blitzschutznorm DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), Ausgabe 
Oktober 2011, [1][2] gehörenden Beiblätter 1, 2 und 3 wurden überarbeitet und im 
Oktober 2012 neu herausgegeben [3][4[5][6][7]. Deren Inhalte beschreiben die in 
Deutschland erprobte Praxis. Sie liefern den Anwendern der Norm VDE 0185-305-
3:2011 zusätzliche Informationen.

Blitz- und Überspannungsschutz

Elektropraktiker, Berlin 66 (2012) 12

1  
 Ziele der Überarbeitung

         des Beiblatts 3

Die Mitarbeiter des Normenkomitees ver-
folgten bei der Überarbeitung des dritten  
Beiblatts zwei wichtige Ziele:
1. Dem Anwender soll keine Ergänzung zur 

VDE 0185-305-3, sondern ein in sich ge-
schlossenes Papier über die Prüfung und 
Wartung von Blitzschutzsystemen an die 
Hand gegeben werden. Dies sichert eine 
leichte Anwendbarkeit, da lästige Querver-
weise zwischen der Hauptnorm und dem 
Beiblatt vermieden werden.

2. In Deutschland bewährte Verfahrensweisen 
sollen übernommen werden, sofern sie 
nicht Forderungen der VDE 0185-305-3 
widersprechen. Hiermit soll die Kontinuität 
zu bisher durchgeführten Prüfungen sicher-
gestellt werden.

Die Ergänzungen stehen nicht im Widerspruch 
zur eigentlichen Norm. Das Beiblatt besitzt 
einen informativen Charakter. Es enthält  
Informationen zur VDE 0185-305-3, jedoch 
keine zusätzlich genormten Festlegungen. Es 
empfi ehlt sich, dieses Beiblatt vertraglich   
einzubeziehen, sofern der Vertragsumfang 
Prüfungen  an Blitzschutzsystemen beinhaltet. 
Prüfungen an Blitzschutzsystemen dürfen nur 
von Blitzschutzfachkräften ausgeführt werden. 
Der Begriff der Blitzschutzfachkraft ist seit 
2006 im nationalen Vorwort der VDE 0185-
305-3 verankert. Demnach gilt: 
„Eine Blitzschutzfachkraft ist, wer aufgrund 
seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und 
Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen 
Normen Blitzschutzsysteme planen, errichten 
und prüfen kann.“
Die Kriterien fachliche Ausbildung, Kenntnisse 
und Erfahrungen gelten in der Regel als erfüllt, 
wenn eine mehrjährige Berufserfahrung und 
eine zeitnahe berufl iche Tätigkeit im Bereich 
des Blitzschutzes vorliegen. Eine mehrjährige 
Berufserfahrung liegt dann vor, wenn fünf 
Jahre oder länger Fertigkeiten im Bereich des 
Blitzschutzes erworben wurden. 
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Zeitnahe berufl iche Tätigkeit bedeutet, dass 
Fertigkeiten und Kenntnisse noch nicht in  
Vergessenheit geraten sein dürfen. Obwohl 
individuell unterschiedlich, kann auch hier 
ein  Richtwert  von 5 Jahren angesetzt wer-
den.
Die Bereiche Planung, Errichtung und Prüfung 
stellen unterschiedliche Anforderungen an die 
Blitzschutzfachkraft.
Für die Prüfung sind Kenntnisse über physika-
lische Zusammenhänge, Einsatz der unter-
schiedlichen Planungsmethoden und anzu-
wendende normative Berechnungsverfahren, 
Installationsrichtlinien von Blitzschutzbau-
teilen und Überspannungs-Schutzgeräten, 
allgemeine bautechnische Erfordernisse und 
Montagetechniken erforderlich.

2  
 Blitzschutzfachkraft

         in ex-gefährdeten Bereichen

Die Überarbeitung von Anhang D der Norm 
VDE 0185-305-3 machte es notwendig, die 
Qualifi kation des Fachpersonals, das Blitz-
schutzsysteme in explosionsgefährdeten  
Anlagen prüft, wartet und instand setzt,  
konkret festzulegen.
Ebenso wie für Planer und Errichter gilt auch 
für Prüfer von Blitzschutzmaßnahmen in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen, dass sie  
Fachkunde besitzen und diese nachweisen 
müssen. Insbesondere gilt dies für
a) allgemeine Prinzipien des Explosionsschut-

zes,
b) allgemeine Prinzipien der Schutzarten und 

der Gerätekennzeichnung,
c) Gesichtspunkte der Gerätekonstruktion, die 

den Entwurf der Blitzschutzmaßnahmen 
beeinfl ussen,

d) Inhalte von Zertifi katen und einschlägige 
Teile relevanter Normen, 

 [Dies umfasst u. a. die Normenreihe der 
VDE 0165, die VDE 0185-305-3 sowie die 
Technischen Regeln für betriebliche Sicher-
heit (TRBS)],

e) Prüf-, Wartungs- und Instandsetzungsan-
forderungen und Vertrautheit mit den be-
sonderen Techniken und Geräten, die zu 
berücksichtigen sind,

f) zusätzliche wichtige Arbeitserlaubnissys-
teme und eine sichere elektrische Trennung 
hinsichtlich des Explosionsschutzes. 
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FÜR DIE PRAXIS Blitz- und Überspannungsschutz

Die Blitzschutzfachkraft muss sich laufend 
fortbilden, um anerkannte Regeln der Technik 
und den Stand der Technik sicher zu beherr-
schen. Die Fortbildung stellt ein unverzicht-
bares Qualitätsmerkmal der Blitzschutzfach-
kraft dar. Fortbildungsnachweise sollten vom 
Kunden eingefordert werden. Verschiedene 
Organisationen, Schulungsstätten und Ver-
bände, z. B. der VDB (Verband Deutscher 
Blitzschutzfi rmen) und der VDE/ABB (Aus-
schuss für Blitzschutz und Blitzforschung) 
bieten solche Fortbildungsseminare an.

3  
 

         Bestandsschutz

Vor einer Prüfung wird ein Bestandsschutz des 
Blitzschutzsystems mit dem Betreiber bzw. 
Eigentümer der baulichen Anlage nach folgen-
den Kriterien geprüft:
• Ein Blitzschutzsystem hat Bestandsschutz, 

wenn es die zum Zeitpunkt seiner Errichtung 
geltenden Vorschriften erfüllt und keine  
Anpassungsforderungen der dazu berech-
tigten Institutionen vorliegen.

• Ein Blitzschutzsystem verliert den Bestands-
schutz, wenn vorschriftswidrige Änderungen 
am Blitzschutzsystem oder relevante Ände-
rungen an der baulichen Anlage, die den 
Blitzschutz betreffen, vorgenommen werden.

Beiblatt 3 enthält eine pragmatische Ent-
scheidungshilfe, mit der sich der Bestands-
schutz im Zuge der Prüfung bzw. vor Ausfüh-
rung von Reparaturen beurteilen lässt.
Bei baulichen Anlagen, die der Betriebssicher-
heitsverordnung unterliegen, muss das Blitz-
schutzsystem jederzeit in einem ordnungs-
gemäßen Zustand betrieben werden. 
Werden Erkenntnisse ermittelt, die eine An-
passung des Blitzschutzsystems erforderlich 

machen, so sind diese in Abstimmung mit 
dem Betreiber der Anlage umzusetzen.
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        Arten von Prüfungen

Prüfungen an Blitzschutzsystemen können zu 
verschiedenen Zeitpunkten erfolgen. Man 
unterscheidet folgende Arten:
• Prüfung der Planung (vor Ausführung der 

Leistungen)
• Baubegleitende Prüfung (umfasst Teile des 

Blitzschutzsystems, die später nicht mehr 
zugänglich sind)

• Abnahmeprüfung (nach Fertigstellung)
• Umfassende Prüfung (nach Inbetriebnahme 

in regelmäßigen Zeitabständen)
• Zusatzprüfung (z. B. bei wesentlichen Nut-

zungsänderungen, Erweiterungen, Repara-
turen oder bekannten Blitzeinschlägen)

• Sichtprüfung (Besichtigen zwischen den 
umfassenden Prüfungen).

5  
 Zeitpunkte

         der Prüfungen

Bestehen behördliche Aufl agen oder Verord-
nungen mit Prüffristen, so gelten diese als 
Mindestanforderungen. Diese können z. B. 
län derspezifi sche bauordnungsrechtliche Prüf-
fristen, Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. 
Betr SichV) oder Anforderungen der Sachver-
sicherer sein. Liegen keine Gesetze oder an-
dere Aufl agen vor, so gelten die  Zeitabstände 
für Wiederholungsprüfungen gemäß Tafel  
als Empfehlung.
Kritische Situationen könnten sich auf bau-
liche Anlagen beziehen, die störempfi ndliche 
Systeme beinhalten, oder auf Bürogebäude, 

Geschäftshäuser oder Plätze, auf denen sich 
eine größere Anzahl von Personen aufhalten 
kann. Kritische Situationen können auch dort 
auftreten, wo Anlagenteile starken mechani-
schen, atmosphärischen und chemischen 
Beeinfl ussungen (Windeinfl üsse, Witterung) 
ausgesetzt sind. Unter Berücksichtigung der 
Gefährdungsbeurteilung, die durch den Be-
treiber der Anlage erfolgen muss, werden die 
Zeitabstände zwischen den Prüfungen unter 
Beachtung der Tafel  festgelegt.
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         Ablauf der Prüfungen

Prüfungen sollen gewährleisten, dass das 
Blitzschutzsystem in jeder Hinsicht den zum 
Zeitpunkt der Errichtung gültigen Normen ent-
spricht. Als Grundlage der Prüfung und ihres 
Ablaufs dienen immer die aktuellen Normen, 
unabhängig davon, nach welcher Norm die 
Blitzschutzanlage errichtet wurde.
Die Prüfung umfasst:

1. Kontrolle der technischen   
Unterlagen

Die technische Dokumentation (z. B. Prüfbuch) 
ist auf Vollständigkeit, Einhaltung dieser Norm 
und Übereinstimmung mit der vorhandenen 
Anlage zu prüfen.

2. Sichtprüfung
Visuell zu prüfen ist, ob sich das Gesamt-
system des äußeren und inneren Blitzschutzes 
in einem ordnungsgemäßen Zustand befi ndet. 
Dies umfasst z. B. die Befestigung und Funk-
tionstüchtigkeit aller sichtbaren Leiter und 
Systemkomponenten an den Montagefl ächen 
und die Komponenten, die mechanischen 
Schutz bieten, z. B. Distanzhalter, Stützrohre.

3. Widerstandsmessungen
Es ist zu messen, ob alle Verbindungen und 
Anschlüsse von Fangeinrichtungen, Ablei-
tungen, Potentialausgleichsleitungen, Schir-
mungsmaßnahmen usw. einen niederohmigen 
Durchgang haben (Richtwert < 1 ). 
An allen Messstellen der Erdungsanlage ist 
die Durchgängigkeit der Leitungen und Ver-

 Schutz-  Sichtprüfung Umfassende Prüfung Umfassende Prüfung 
 klasse   bei kritischen Situationen

 I und II 1 2 1
 III und IV 2 4 1

Tafel  Größte Abstände zwischen den Prüfungen von Blitzschutzsystemen in Jahren

 Messverfahren 1: Durchgängigkeits-
messung zwischen zwei Erdeinführungen 
mit einem Erdungsmessgerät

 Messverfahren 2: Durchgängigkeits-
messung zwischen zwei Erdeinführungen 
mit einem Zangenmessgerät

 Messverfahren 3: Messung des 
Ausbreitungswiderstands RA der 
Erdungsanlage mit einem Erdungs-
messgerät sowie Sonde und Hilfserder
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bindungen festzustellen. Die gemessenen  
Werte müssen < 1  betragen. Die Messver-
fahren 1 und 2 (Bilder  und ) sind geeignet, 
um zuverlässig und schnell Leitungsunter-
brechungen oder erhöhte Übergangswider-
stände an Verbindungsstellen festzustel len. 
Zur sicheren Beurteilung der Messwerte muss 
der Anwender Erfahrungen in der bestim-
mungsgemäßen Anwendung des Messver-
fahrens haben. Da es sich um Schleifenwider-
standsmessungen handelt, muss die zu be-
urteilende Messschleife bekannt sein. Zur Be-
stimmung des Erdausbreitungswiderstands sind 
die Messverfahren 1 und 2 nicht geeignet.
Des Weiteren ist der Gesamterdungswiderstand 
der Erdungsanlage (Richtwert < 10 ) und/oder 
der Erdungswiderstand von Einzel- und Teilring-
erdern zu messen. Hierzu muss ein Erdungs-
messgerät verwendet werden. Mit dem Mess-
verfahren 3 (Bild ) kann der Erdausbreitungs-
widerstand beurteilt werden. Bei Anwendung 
dieses Messverfahrens ist zu  beachten, dass 
die Messung durch parallele  Erdungsanschlüsse 
oder Potentialausgleichsverbindungen (z.B. 
PE/PEN des Verteilungsnetzbetreibers) erheb-
lich beeinfl usst werden kann. Zur sicheren Be-
stimmung des Erdausbreitungswiderstands 
muss die zu messende Erdungsanlage von 
zusätzlichen, messwertverfälschenden Er-
dungs- oder Potentausgleichsanschlüssen ge-
trennt werden. Ist dies nicht möglich, so ist nur 
eine Aussage über die Gesamtimpedanz mög-
lich. Der Messverantwortliche muss dies im 
Prüfprotokoll angeben (z. B. Messung erfolgte 
mit aufgelegtem PE/PEN). 
Die Messergebnisse werden mit früheren 
Ergebnissen verglichen. Weichen diese we-
sentlich ab, so sind zusätzliche Untersuchun-
gen durchzuführen, um den Grund für die Ab-
weichung zu ermitteln. Übersteigt der Gesamt-
ausbreitungswiderstand des Erdungssystems 
10 , dann sollte überprüft werden, ob der 
Erder den Anforderungen aus Bild 3 der VDE 
0185-305-3 entspricht. Für Erder im Felsbo-
den sollten die Anforderungen von Abschnitt 
E.5.4.3.5 der VDE 0185-305-3 befolgt werden. 
In diesem Fall gilt die Forderung für einen 
Widerstand < 10  nicht.

4. Erstellung 
einer Dokumentation

Über jede Prüfung ist ein detaillierter Prüfbe-
richt zu erstellen. Dieser verbleibt beim Eigen-
tümer oder Betreiber der baulichen Anlage.  
Um das Blitzschutzsystem über seine gesamte 
Lebensdauer einheitlich bewerten zu können, 
sollten aktuelle Berichte, Protokolle vorher-
gehender Prüfungen und weitere technische 
Unterlagen (z.B. Bestandszeichnung) unter 
ständiger Fortschreibung in einem Prüfbuch 
aufbewahrt werden.
Wichtige Details und später nicht mehr zugäng-
liche Teile des Blitzschutzsystems sollten  
anhand von Fotos dokumentiert werden. Der 
Dokumentation sollte auch ein Nachweis über 
die ermittelten Schutzbereiche beigefügt  
werden.

Ein wesentlicher Bestandteil der Planungs-
unterlagen ist die Ausführungszeichnung. Nach 
Fertigstellung der Anlage ist diese dem Be-
treiber oder Eigentümer als Bestandsplan zu 
übergeben. Aus Gründen der Eindeutigkeit 
sollten für Bestandspläne einheitliche Sym-
bole verwendet werden. Das Beiblatt 3 enthält 
europaweit harmonisierte Bildzeichen, die auf 
CENELEC-Ebene im Juli 2005 als Technischer 
Report (TR 50469:2005-07) veröffentlicht 
wurden
In Abschnitt 5 des Beiblatts werden die Be-
standteile einer vollständigen Dokumentation 
detailliert aufgeführt.
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         Prüfergebnisse

Werden bei Blitzschutzsystemen, die dem 
Bestandsschutz unterliegen, Abweichungen 
von den aktuellen Normen festgestellt, so sind 
diese als Hinweise für den Eigentümer oder 
Betreiber im Prüfbericht zu dokumentieren.
Da Blitzschutzmaßnahmen sicherheitstech-
nische Bedeutung haben, vor allem im Hinblick 
auf den Brandschutz und der Verfügbarkeit 
der technischen Infrastruktur, benötigt der 
Betreiber/Eigentümer Informationen, ob sich 
beim Stand der Technik Veränderungen er-
geben haben, aus denen sich für seine bauli-
che Anlage Verbesserungen ergeben könnten. 
Ergeben sich bei der Prüfung Mängel am Blitz-
schutzsystem, so sind diese ohne Verzögerung 
abzustellen. Die Verantwortung hierfür trägt 
der Betreiber/Eigentümer der baulichen An-
lage. Ein Zeitraum von drei bis vier Monaten 
gilt als angemessener Richtwert für die Be-
hebung der Mängel. Bei baulichen Anlagen 
mit erhöhter Brand- oder Personengefährdung 
kann und sollte die Blitzschutzfachkraft eine 
kürzere Behebungsfrist bestimmen.
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